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Der Wasserturm 
Förderverein freut 

sich auf Ihren 
Besuch   

Samstag 09. September 2017 
ab 18.30 Uhr 

Sonntag 10. September 2017 
ab 10.30 Uhr 

Unser Angebot am Samstag:

Vernissage im Turm mit Melanie 
und Martin Lenz 18.30 Uhr 

Rock – Popkonzert der Lenz 
Brothers ab 20.00 Uhr 

Unser Angebot am Sonntag:

Kunstausstellung
Melanie und Martin Lenz

im Turm

Frühschoppenkonzert der
Musikkapelle  Benzingen

ab 11.00 Uhr 

Musikalische Unterhaltung mit 
dem weltbekannten 

Alleinunterhalter
Mätschi 

Dazu bieten wir:

Speis und Trank

Kaffee und Kuchen 

und natürlich den Turm

 
 
 
 
 
 

 

2017 
 

 
 

1923 
 

Tag des offenen 
Denkmals 
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Bereitschaftsdienste
Die Veröffentlichung Der notDienste erfolgt ohne gewähr.

rettungsdienst       112

ärztlicher Bereitschaftsdienst      116117
Montag bis Freitag:         19.00 – 08.00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag:   08.00 – 08.00 Uhr
Zollernalb Klinikum Albstadt  07431-990 
Friedrichstraße 39, 72458 Albstadt
Zollernalb Klinikum Balingen,  07433-90920 
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen
Augenarzt           0180-1929340
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt    0180-6070711
Zahnarzt           01805-911690
Ihre Ärzte von „Winterlingen und Umgebung“
Eine Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung 
Südwürttemberg

Kinder- u. Jugendärztliche notfallpraxis
Tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Telefon   0180-6070710
Samstags, Sonn- und Feiertags: 10:00 - 19:00

telefonseelsorge neckar-Alb:
Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111

tierärztlicher notfalldienst
Freitag, 08. September 2017
Praxis Dr. Busch, Bittelschießer Str. 7, Sigmaringen, 
Tel. 07571/13654
Samstag, 09. September 2017
Praxis Dr. Metzger, Mühlstr. 41, 72479 Straßberg, 
Tel. 07434/316030
Sonntag, 10. September 2017
Praxis Dr. Metzger, Mühlstr. 41, 72479 Straßberg, 
Tel. 07434/316030
Praxis Steinwandel, Kantstraße 100,
72458 Albstadt-Ebingen, Tel. 07431/590600

notdienst der Apotheken
Freitag, 08. September 2017
Turm-Apotheke Tailfingen, Hechinger Str. 17,
72461 Albstadt-Tailfingen, Tel. 07432/5271
Heuberg-Apotheke Stetten, Mauritiusplatz 1
72510 Stetten am kalten Markt, Tel. 07573/95353
Samstag, 09. September 2017
Untere Apotheke Ebingen, Marktstr. 11,
72458 Albstadt-Ebingen, Tel. 07431/2240
Sonntag, 10. September 2017
Zollern-Apotheke Onstmettingen, Hauptstr. 65,
72461 Albstadt-Onstmettingen, Tel. 07432/21791

Kinderbetreuung durch tagesmütter
Jugendförderverein im Zollernalbkreis e. V.
Tel. 07433/381671
info.tagespflege@jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de

AMeos ambulante Pflege
„Wir helfen Ihnen sofort“
Häusliche Pflege, Versorgung und Betreuung sowie 
Mahlzeitenservice „Essen auf Rädern“.
Andrea Schöne Tel.: 07434 - 9377 444
Hermann-Frey-Strasse 28, 72474 Winterlingen
AMeos stationäre Pflege 
Haus Kleebühl, Stationäre Pflege
Hermann-Frey-Straße 28
Ansprechpartnerin: Frau Bianco
Telefonnummer: 07434-93770

ökumenische ambulante hospizgruppe 
Albstadt und umgebung
Tel. 0151 / 50415292

Kirchl. sozialstation A.-ebingen,  
evang. gemeindehaus, spitalhof 10
Diensthabende Schwester: Telefon 07431/2922
Sprechzeiten: Montag - Freitag von 10.30 - 11.30 Uhr
Unsere Dienste:
Kranken- und Altenpflege, Haus- und Familienpflege, 
Hausnotruf, Demenzgruppe
Essen auf Rädern
Unser Kooperationspartner Thomas Seitz bringt Ih-
nen von Montag bis Sonntag ein warmes, frisch zu-
bereitetes Menü direkt ins Haus. Den aktuellen Spei-
seplan, sowie weitere Informationen können Sie über 
Telefon 07433-20263 oder auf der Internetseite www.
seitz-essen-auf-raedern.de anfordern.

nachbarschaftshilfe winterlingen  
der kirchl. sozialstation Albstadt
Michaela Moser, 07431/2922
Sprechzeiten im Ev. Gemeindehaus
Freitag von 8.00 - 11.00 Uhr

sozialstation st. Martin,  
Veringen-gammertingen e.V.
Hohenzollernstr. 11, 72501 Gammertingen
www.sozialstation-veringenstadt.de
email: kontakt@sozialstation-veringenstadt.de
Unsere Leistungen: Pflege zu Hause, Behandlungs-
pflege nach ärztlicher Verordnung, Nachbarschafts-
hilfe, Betreuungs- und Entlastungsleistungen, Bera-
tungsbesuche nach SGB XI, Essen auf Rädern, Haus-
notruf, Familienpflege, Rufbereitschaft.
Ihre Ansprechpartner sind:        Telefon 07574/934134
• Kerstin Knaus, Pflegedienstleitung
• Marianne Fisel, stellv. Pflegedienstleitung

Pflegedienst Plus luX - helios
Beratung, ambulante Pflege, hauswirtschaftliche
Unterstützung und Betreuung von Hilfsbedürftigen 
„Wir pflegen Sie so, wie wir selbst gepflegt werden 
wollen“ Tel. 07434/9365470
www.pflegedienstpluslux-helios.de
72474 Winterlingen, Olgastrasse 72

Ambulanter Pflegedienst senoVA
Ambulante häusl. Kranken- und Altenpflege, Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen, Beratungsbesuche 
nach §37 SGBXI, 24 Stunden Betreuung zu Hause, 
Hausnotruf, Essen auf Rädern, Kurse für pflegende 
Angehörige.      Sandra Biewald: Tel. 07432-2005 123

Pflegestützpunkt Zollernalbkreis
Pflegeberatung in Albstadt und Umgebung
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und deren Angehörige
Stadt Albstadt, Marktstr. 35, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag    9.30 - 11.30 Uhr und 
Donnerstag     16.00 - 18.00 Uhr
Telefon 07431/1602514 und 07431/1602515.
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

interdisziplinäre frühförderstelle  
im Zollernalbkreis
Mariaberger Fachkliniken gGmbH
Kastanienweg 21, 72458 Albstadt-Ebingen
Telefon:  07431/95739-13
     Sprechzeiten nach Vereinbarung
Praxis Ergotherapie Telefon: 07431/95739-14
1)  Interdisziplinäre Frühförderung für behinderte oder 
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Rathaus Winterlingen Tel.: 07434/279-0, Fax: 07434/279-55
 www.winterlingen.de

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8.30 - 12.00 Uhr 8.30 - 12.00 Uhr 8.30 - 12.00 Uhr   8.30 - 12.00 Uhr 8.30 - 13.00 Uhr
   14.00 - 18.00 Uhr
Bürgerbüro Tel.: 07434/279-20
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
8.00 - 12.30 Uhr 8.00 - 12.30 Uhr 8.00 - 12.30 Uhr   8.00 - 18.00 Uhr 8.00 - 13.00 Uhr
   durchgehend
Ortsverwaltung Harthausen Tel. 07577/3255
Montag,    Dienstag (mit OV Oswald),    Mittwoch (mit Fr. Müller),    Donnerstag    Freitag
                          18.30 - 20.00 Uhr                    14.00 - 18.00 Uhr
Ortsverwaltung Benzingen Tel. 07577/3252
nach Bekanntgabe

öffnungszeiten gemeindeverwaltung    wichtige tel. nr.

Notruf: 110
Feuer: 112
Polizei: 07434/93900
Wertstoffzentrum: 07434/279-53
Do. 16.00 - 18.00 Uhr, 
Fr. 13.00 - 17.00 Uhr, Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Abfallberatung: 07433/921381
Postagentur: 07434/315337
Notariat Albstadt: 07431/134273
Revierleiter Nord Schmid: 07577/3746
Revierleiter Süd Maier: 07577/925251
Wassermeister Gauggel: 0178/8959728
Albstadtwerke Störungsdienst: 07432/1603800

  von Behinderung bedrohter Kinder 
2) Beratungsstelle für Familien mit behinderten Ange- 
  hörigen 
Träger:   Mariaberger Heime e.V.
      Haus der Sozialen Dienste 
      Antonstraße 20, 72488 Sigmaringen
      Tel.: 07571/7486 - 0

gemeinwesenorientierte Jugendhilfe  
winterlingen
Gerhardstraße 11, Tel.: 07434/315047,
E-Mail: gwa.w@gmx.de,
Internet: www.winterlingen.de (link: Kinder & Jugend)
 Öffnungszeiten Jugendtreff
 für Jugendliche ab 12 Jahren:
 Montag  15.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Mittwoch 14.00 Uhr - 20.00 Uhr
 Freitag  16.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Schnupperstunden für Schüler ab Klasse 5,
 Mittwoch 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Mädchentreff für Schülerinnen 3./4. Klasse
 (Programm laut Aushang, Anmeldung erforderlich)
	 Dienstag, 16.00 - 17.30 Uhr 
 Jungentreff für Schüler
  Dienstag, 16.30 Uhr – 17.30 Uhr, 3./4. Klasse
      in der GHWRS- Turnhalle
      Sportsachen mitbringen
  Freitag, 14.00 Uhr- 15.30 Uhr, 5.-10.Klasse 
      in der Turn und Festhalle Winterlingen
      Sportsachen mitbringen
 Grundschulgruppen
 für Schüler/innen der 1./2. Klasse
 Harthausen: Montag
 Winterlingen: Mittwoch
 Benzingen: Donnerstag:
 Je von 14.00 Uhr - 15.30 Uhr an den 
 Grundschulen (Anmeldung erforderlich)

 Stellenausschreibung
Wir, das Team der Gemeinwesenorientierten Jugend-
hilfe Winterlingen suchen auf das neue Schuljahr 
2017/ 2018 eine Honorarkraft für den Ganztagesbe-
trieb an der Grundschule in Winterlingen.

Die Arbeitszeit ist von Dienstag- Donnerstag von 
11.30- 13.30 Uhr.
Aufgabe: Unterstützung bei der Ausgabe vom Mitta-
gessen von Grundschülern der  1.-4. Klasse 

Bei Interesse bitte eine schriftliche Bewerbung an:
andre.pousset@haus-nazareth-sig.de

Psychosoziale Krebsberatungsstelle
Laizerstr. 1, 72488 Sigmaringen, Tel: 07571-72964-50 
oder – 52, Öffnungszeiten von Montag bis Freitag: 
9.00 bis 12.00 Uhr, weitere Sprechzeiten nach Verein-
barung.

elternselbsthilfe Zollernalbkreis für sucht- 
gefährdete u. suchtkranke töchter u. söhne
Tel.: 07476/4490741 · Fax: 07476/9145277
email: info@elternselbsthilfe-zak.de
Internet: www.elternselbsthilfe-zak.de

sKM Zollern, Betreuungsverein
Ansprechpartner: Wilfried Neusch
Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen
Tel. 07471/9332-40 Fax: 07471/9332-44
info@skm-zollern.de, www.skm-zollern.de

Ökumenischer 
Seniorennachmittag 
Harthausen im Pfarrsaal

Der Seniorenkreis Harthausen lädt herzlich zu seinem
Ökumenischen Senioren-Nachmittag am Mittwoch, 
den 13.September 2017 um 14.00 Uhr in den Pfarrsaal 
ein. Das Seniorenteam will seinen Gästen ein unter-
haltsames Programm und gute Bewirtung anbieten.
Alle Seniorinnen und Senioren ob jung oder alt sind 
willkommen. Seniorenkreis Harthausen

elterntreff Kunterbunt
Hallo liebe Elterntreffler, ich hoffe ihr hattet alle eine 
gute Ferien- und Urlaubszeit mit euren Familien. Wir 
starten am kommenden Dienstag wieder mit dem El-
terntreff. Ich freue mich euch alle wieder zu sehen. 
Neben dem üblichen Programm wollen wir ein biss-
chen ins Gespräch kommen über schöne und auch 
herausfordernden Zeiten in den vergangenen Wo-
chen? 
Die neuen Programme liegen zum Mitnehmen bereit :)
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Amtliche Bekanntmachungen
wahlbekanntmachung

1. Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen 
 Bundestag statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in fünf allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 25. August 2017 bis 3. September 2017 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 17.00 Uhr im Rathaus Winterlingen, Sitzungssaal, 
Marktstraße 7, 72474 Winterlingen, zusammen.   

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Be-
werber der zugelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt

 seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

b)  durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzette-
lumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 

Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu-
leiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bun-
deswahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

Ort, Datum 

72474 Winterlingen, 8. September 2017 

Die Gemeindebehörde 

Michael Maier 
Bürgermeister 

gemeindliche nachrichten

öffentliche Ausschreibung des winterdienstes 
in der gemeinde winterlingen für die ortsteile 
harthausen und Benzingen
Ausschreibende Stelle:
Gemeinde Winterlingen, Bauamt, 72474 Winterlingen, Marktstr. 7
Tel. 07434/279-41, Email F.Maier@winterlingen.de

Auf Grundlage der VOL werden von der Gemeinde Winterlingen 
ausgeschrieben: Räum- u. Streudienstleistungen in den Ortstei-
len Harthausen u. Benzingen
Ausführungszeitraum:  Winterdienstsaison 2017/2018, 2018/2019 
und 2019/2020 (jew. von November – April)

Unkostenbeitrag: 10,00 € je LV, zzgl.Versandkosten von 5,00 €

Die vollständige Bekanntmachung erscheint auf der Internetsei-
te www.winterlingen.de, die Unterlagen können bei der o.g. Aus-
schreibungsstelle angefordert werden.

Vandalismus und nachtruhestörung  
auf dem schulhof der grund- und  
werkrealschule winterlingen
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Beim Bürgermeisteramt gingen verstärkt Beschwerden über Van-
dalismus und Lärm im Bereich des Schulhofes der Grund- und 
Werkrealschule ein. 
Der Schulhof entwickelte sich in vergangener Zeit zu einem be-
liebten Treffpunkt von Jugendlichen, was grundsätzlich erfreulich 
ist und gestattet wird.
Jedoch nahmen darauf hin Beschädigungen und Verschmut-
zungen durch Müll stark zu. Dies ging in jüngerer Vergangenheit 
sogar so weit, dass Unbekannte beispielsweise mit mutwillig ab-
gerissenen Mülleimern Fußball spielten und Alkoholflaschen und 
Zigarettenkippen auf dem Schulhof zurückließen. 
Auch kam es leider zusätzlich immer häufiger dazu, dass die An-
wohner erheblich in ihrem Ruhe- und Erholungsbedürfnis gestört 
wurden.
Aufgrund dieser unerfreulichen Entwicklung wurde seit dem 
24.08.2017 die Bestreifung des Wach- und Sicherheitsdienstes im 
Bereich der Grund- und Werkrealschule nun verdoppelt. 

Wir bitten zusätzlich nochmal eindringlich um Beachtung der fol-
genden Schulhofordnung:

Der Schulhof kann von jedermann zur Erholung benutzt werden, 
wenn dabei folgende Regeln eingehalten werden:
• Die Benutzung ist nur wochentags, außerhalb der Unterrichts-

zeiten, bis 20:00 Uhr möglich.
• An Sonn- und Feiertagen ist die Benutzung untersagt.
• Auf Sauberkeit wird sehr großen Wert gelegt.
• Musikgeräte dürfen nicht betrieben werden.
• Auf dem Schulhof herrscht Rauch- und Alkoholverbot.
• Der Schulhof und die Einrichtungen dürfen  nur sachangemes-

sen benutzt werden.
• Das Befahren mit Motorfahrzeugen ist nicht erlaubt.
• Ruhiges Verhalten setzen wir voraus.

Wer diese Ordnung nicht einhält, wird vom Schulhof verwiesen und 
muss mit einem Betretungsverbot rechnen. Auch können Anzeigen 
wegen Lärmbelästigung und Hausfriedensbruch drohen. 
Damit sich die Lage im Bereich des Schulhofes wieder normalisiert 
bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Feststel-
lung der Täter. Im Falle einer Wahrnehmung von Vandalismus oder 
Lärmbelästigungen ist die Polizei zu informieren. 

heimatmuseum harthausen
Sonderausstellung: Albstollenbau vor 50 Jahren
Am „Wahlsonntag“, 24. September 2017, ist das Heimatmuseum in 
Harthausen von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13:30 bis 17.00 Uhr ge-
öffnet.
Zur Erinnerung an den Bau des Albstollens vor 50 Jahren wird an 
diesem Tag eine Sonderausstellung mit Unterstützung der Boden-
see-Wasserversorgung gezeigt. Trotz erneut verstärkter Sicher-
heitsauflagen wird eine frühere Zusage der Bodensee-Wasserver-
sorgung an diesem Tag erfüllt, den Besuchern des Museums und 
interessierten Bürgern eine Führung durch die Anlagen des Hoch-
behälters Büttnau und in den Fensterstollen zu ermöglichen.
Um 13:30 beginnt im Sitzungssaal des Rathauses Harthausen die 
geschichtliche Einführung über die damals größte Baustelle Euro-
pas, den Albstollen. Dabei wird Bild- und Filmmaterial des Zweck-
verbandes gezeigt und Herr Willy Gastel führt seinen Kurzfilm über 
den damaligen Stollenbau vor.
Die Führung in der Büttnau beginnt um 15:30 Uhr, Dauer ca. 90 Mi-
nuten. Anfahrt mit eigenem Fahrzeug bis zur Grotte in der Büttnau. 
Das Fahrverbot im Büttnautal selbst ist zu beachten. Die Führung 
ist für Kinder und gehbehinderte Personen nicht geeignet. Warme 
Kleidung und gute Schuhe sind erforderlich.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine persönliche Anmeldung 
im Bürgerbüro der Gemeinde Winterlingen. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Bei dieser Anmeldung und auch bei der Führung ist der 
Personalausweis vorzulegen. Ort und Zeitpunkt für die Anmeldung 
wird im nächsten Amtsblatt noch bekannt gegeben.

gebrauchtwaren-Börse
zu Verschenken
1 wunderschöner Hahn (Maran),
1 ½, Jahre nur in gute Hände abzugeben.                 Tel.: 07577/1625

 Beratungssprechtag der 
Deutschen Rentenversicherung 

Baden-Württemberg 

Die Deutsche Rentenversicherung ist bereit, 
am 25. Oktober 2017

einen Beratungssprechtag in Winterlingen 
abzuhalten. Voraussetzung ist, dass sich genügend 

Bürger/innen hierzu telefonisch im Rathaus bei  
Herrn Fischer, Tel.-Nr.: 07434/27914, anmelden. 
Die Beratung findet nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung statt, um längere Wartezeiten zu 

vermeiden. Bei der telefonischen Anmeldung ist die 
Rentenversicherungsnummer mitzuteilen.

Der/die Rentenversicherungsberater/in informiert, 
berät und gibt Auskunft über Renten, medizinische 
Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben, Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner 
und Versicherungsfragen (private Altersvorsorge). 
Die Beratung erfolgt mit Laptop und es können 
deshalb sofort Rentenanwartschaften festgestellt und 
Auskünfte über die Rentenhöhe erteilt werden. 

DEUTSCHES ROTES KREUZ 
KREISVERBAND

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 16.09.2017 von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang an zwei Abenden 
in Hechingen. Am Dienstag, 19.09.2017 und Donnerstag, 
21.09.2017 jeweils von 18.00 Uhr bis 21.30 Uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29. Kursanmeldungen unter Tel. 
07433/909999 oder www.drk-zollernalb.de.
DRK-Reisebegleiter laden zur Tagesreise zur Kürbisausstel-
lung in Ludwigsburg ein. Auf dem Weg nach Ludwigsburg am 
Mittwoch, 18.10.2017 wird im Bus ein kleines Frühstück mit Kaf-
fee und Butterbrezel gereicht. Im blühenden Barock erwacht das 
einstige Römische Weltreich wieder zu neuem Leben. Mit rund 
450.000 Kürbissen können mutige Gladiatoren im Zweikampf, Cae-
sar im Streitwagen und viele weitere dargestellte Szenen bestaunt 
werden. 150 Tonnen bunter Kürbisse warten in der weltweit größten 
Kürbisausstellung auf die Besucher. Auf Ihre Erkundungstour kön-
nen Sie mit den DRK-Reisebegleitern gehen oder die Zeit nach ei-
genem Belieben verbringen und im Anschluss Kaffee und Kuchen 
gemeinsam genießen. Eine weitere Stärkung gibt es im Bus mit 
Saitenwürstchen, Senf und Brot, bevor Sie die Rückreise mit inte-
ressanten und schönen Eindrücken antreten. Auch Nichtmitglieder 
können mit uns reisen. Anmeldung und weitere Informationen unter 
Tel. 07433/9099843 oder per E-Mail: elvira.bruenle@drk-zollernalb.
de. Anmeldeschluss: Freitag, 13.10.2017.
Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! Wenn Sie 
mindestens 100 km von Ihrem Wohnort entfernt verunglücken oder 
erkranken, holen wir Sie heim. Auch können Sie auf der Reise die 
Rotkreuz-Arzt-Hotline und den Arzt-Dolmetscher in Anspruch 
nehmen. Diesen Service und weitere Vorteile bietet Ihnen eine För-
dermitgliedschaft beim DRK. Schon ab 25 Euro im Jahr und pro 
Haushalt können Sie das wichtige, ehrenamtliche Engagement 
unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vorteilen profitieren. 
Ebenso ist Ihr Beitrag steuerlich abzugsfähig. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter Tel. 07433/909930 oder unter www.drk-zol-
lernalb.de/spenden/foerdermitglieder.
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schulnachrichten
grund- u. werkrealschule winterlingen

Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2017/2018
Der Unterricht an der Grund – und Werkrealschule Winterlingen

beginnt für die einzelnen Klassen wie folgt:
Montag, 11. 09. 2017
Für die Klassen 2-9, 8.20 Uhr im jeweiligen Klassenzimmer
Es finden ökumenische Schülergottesdienste statt:
Grund und Werkrealschule    9.15 Uhr  in der evangelischen Kirche
Unterrichtsschluss für alle Klassen ist um 11.45 Uhr.

Dienstag,  12. 09. 2017
Um 19.30 Uhr Elternabend der neuen Erstklässler

Samstag, 16. 09. 2017
Die 1. Klasse beginnt das Schuljahr um 9.30 Uhr mit einer Aufnah-
mefeier in der Turn- und Festhalle Winterlingen. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern  sowie dem ganzen 
Kollegium erholsame Ferien und einen guten Start ins neue Schul-
jahr ! Matthias Gayer ,Rektor          

realschule winterlingen
Unterrichtsbeginn Schuljahr 2017/2018
Der Unterricht an der Realschule Winterlingen beginnt am:

Montag, den 11.09.2017
um 8:15 Uhr mit einem ökumenischen Schülergottesdienst in der 
evangelischen Kirche in Winterlingen.
Die Einschulungsfeier für die kommenden Fünftklässler findet 
ebenfalls am Montag den 11.09.2017 um 14 Uhr in Aula der Real-
schule in Winterlingen statt.
Ich wünsche allen Schülerinnen, Schülern, Eltern sowie dem Kolle-
gium einen guten Start in das neue Schuljahr.

Brigitte Schmid-Glowiak, Realschulrektorin

grunDschule  hArthAusen
Im Schuljahr 2017/2018 beginnt der Unterricht für die 2., 3. und 4. 
Klasse am Montag, 11. September 2017, um 08.30 Uhr und endet 
um 11.10 Uhr.
Die Einschulung der Schulanfänger findet am Samstag, 
16.09.2017, um 09:30 Uhr, im Rahmen einer kleinen Feier statt.
Wir beginnen mit einem Wortgottesdienst in der Kirche.
Hierzu darf ich alle Eltern und Verwandten der Schulneulinge herz-
lich einladen. 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches 
neues Schuljahr. D. Amstutz-Kurz, Schulleiterin


